
♥ 
UF 

27.-30.4. 

Kündigungsschutz  9 Mte.   + 4 Mte.   =   13 Mte. 

UF 
1.10.-9.11. 

 
 

Mutterschaft, GAV , EOG ab 1.7.05 (Mutterschaftsent schädigung) und Arbeitsgesetz (ArG)  
 
 
 
 
 

                  
 

 
 

    

       
 

          

 

 
  

   

           

 

           

   
 

        
 

       ♥♥♥♥! Neue Schwangerschaft: 
Das Gleiche von vorn!!! 

      
  

                 

                       

 Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug   
   

5.2. 
       

9.11. 
           

              

   UF = Arbeitsunfähig (wegen 
Beschwerden) ohne Arztzeugnis! 
� Es ist kein Lohn geschuldet! 

 
   Stillen im Betrieb: bezahlt! 

Stillen zu Hause:  ½ Arbeitszeit! 
ArGV 1  
Art. 60 

© PANVICA 2005  

 
 
 
Bei der Mutterschaftsentschädigung (MSE) sind alle Abzüge zu tätigen wie beim vorherigen Lohn aber  o h n e  den  NBU-Abzug! Daher ist diese MSE 
normalerweise an den Arbeitgeber zu zahlen und nicht an die Mutter, der Arbeitgeber erhält seinen AHV-Betrag darauf von der EO vergütet. 
 
 
 
Bern, 19.1.2009 rk 

Beginn 
Schwangerschaft 

UF 
12.-18.3. 

Arbeitsverbot  
8 Wochen!  
ArG 35a,3 

8 Wochen Arbeiten 
nur mit 

Einverständnis der 
AN!  

ArG 35a,3 

z.B. Probezeit 3 Mte. 

Kündigung auf 7 Tage möglich!  
GAV Art 9,4 

 

 
Ord. Kündigung auf 1 / 2 / 3 Mte. 

8 Wochen keine 
Nachtarbeit! 

ArG 35a,4 

 

   Mutterschaftsentschädigung 
98 Tage 

EOG Art. 16b ff. 

 

Unfall! 

3.-31.5. 

GAV 10,2 

Juhuiii 
Geburt 

Krank! 
50%    100% 

1.-31.7    1.-20.8. 

 


